
setz)“, im Februar 1957 das 
„Gesetz über die Landbeschaf
fung für Aufgaben der Vertei
digung“ und im Jahre 1965 im 
Rahmen des Notstandsgesetz- 
Pakets das „Gesetz zur Sicher
stellung der Ernährung (Ernäh

rungs - Sicherstellungsgesetz)“ 
vom Bonner Bundestag verab
schiedet. Daneben gibt es wei
tere Gesetze, Verordnungen, 
Durchführungsbestimmungen, 

die durchweg dem gleichen 
Ziel dienen.

Willkür Tür und Tor geöffnet
Das „Ernährungs - Sicherstel
lungsgesetz“ ermächtigt die 
Bundesregierung (Notstands
kabinett), durch eigene Verfü
gung oder über den bestallten 
Minister für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten Maß
nahmen zu treffen, die die Pro
duktion und Erfassung aller 
landwirtschaftlichen Erzeug
nisse reglementieren und deren 
Verteilung festlegen. Nach die
sem Gesetz haben die Bonner 
Regierung (Notstandskabinett) 
oder der von ihr beauftragte 
Minister die Aufgabe und das 
Recht, den landwirtschaftlichen 
Produzenten bis in alle Einzel
heiten den Anbau, die Gewin
nung, die Herstellung, die Er
fassung, die Ablieferung, die 
Verwendung, die Lagerung, 
die Be- und Verarbeitung, die 
Haltung von Tieren, die Ver
wendung von landwirtschaft
lichen Maschinen und Geräten, 
Treib- und Brennstoffen und 
sonstiger Betriebsmittel vorzu
schreiben. Das Notstandskabi
nett und seine untergeordneten 
Instanzen erhalten das Recht, 
Preise und Höhe der abzulie
fernden Mengen festzulegen.
Es ist die Schaffung einer „Bun
desoberbehörde“ — „Bundes
amt für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten“ — festge
legt, die ähnliche Befugnisse 
wie die Ämter der faschisti
schen Ernährungswirtschaft 
haben soll. Das heißt, die ge
samte landwirtschaftliche Pro
duktion, ihre Produzenten, die 
Vorratshaltung wie auch der 
private Verbrauch werden, 
wenn die aggressiven Kreise 
Bonns den Zeitpunkt für ge
eignet halten, durch Vorschrif

ten, Verbote und Beschränkun
gen im Interesse der Kriegs
vorbereitung und der Krieg
führung gleichgeschaltet. Die
ses Gesetz zielt auf die totale 
Kriegsbewirtschaftung nach 
dem Beispiel des faschistischen 
Reichsnährstandes ab. 
Inzwischen sind nun auch be
reits die noch in den Panzer
schränken des Bonner Innen
ministers Lücke streng behüte
ten Notstandsverordnungen zu 
den Notstandsgesetzen (Schub
ladengesetze) ans Tageslicht ge
zogen worden. Es handelt sich 
um die Schubladen-Notverord
nungen zum „Ernährungs- 
Sicherstellungsgesetz“. Dazu 
gehört zum Beispiel die „Not
verordnung über die Sicher
stellung der Versorgung mit 
Erzeugnissen der Ernährungs
und Landwirtschaft sowie der 
Forst- und Holzwirtschaft“ 
(1. und 2. Durchführungsver
ordnung bzw. -bestimmung). 
Räumt das „Ernährungs- 
Sicherstellungsgesetz“ von 1965 
noch ein, daß die in ihm fest

gelegten Maßnahmen auf ein 
„unerläßliches Maß“ beschränkt 
bleiben sollen, so enthält 
die Notverordnung keinerlei 
Hemmnisse mehr für die Will
kür des Notstandskabinetts, des 
von ihm beauftragten Mini
sters und der Diktatoren nach- 
geordneter Stellen. So sind 
dem zur Zeit amtierenden Alt
nazi und Notstandsdiktator Hö- 
cherl mit der erwähnten Not
verordnung unbegrenzte Voll
machten gegeben. Dieser Hö- 
cherl oder ein anderer an seine 
Stelle eingesetzter Diktator 
kann eine „öffentliche Bewirt
schaftung“ von Erzeugnissen 
einführen und Vorschriften er
lassen, wenn das Notstands
kabinett es zeitmäßig für ange
bracht und zweckdienlich er
achtet. Über die ursprünglich 
im „Ernährungs - Sicherstel
lungsgesetz“ festgelegten Be
reiche hinaus, können Maßnah
men zur Schließung, zur Auf
rechterhaltung und zum Zu
sammenschluß „lebens- und 
verteidigungswichtiger Be
triebe“ erlassen werden. Hier 
haben wir gleich am Anfang 
den Beweis, daß im Bonner 
Staat bereits in Friedenszeiten 
„wirtschaftsregulierende Maß
nahmen“ getroffen werden 
können, wie sie der faschisti
sche Reichsnährstand erst in 
der Periode des totalen Krie
ges praktizierte.

Bauer wird Befehlsempfänger
Der Begriff „öffentliche Bewirt
schaftung“ wird näher be
stimmt. Er besagt, daß mit der 
Ernte alles beschlagnahmt wer
den kann. Diese Beschlag
nahme ist total. Dem landwirt
schaftlichen Produzenten wird 
jegliche Verfügungsgewalt 
über die Ergebnisse seiner Ar
beit genommen. Der Bauer 
verliert alle Rechte eines selb
ständigen Betriebsinhabers. Er 
wird Befehlsempfänger und 
Befehlsausführer der „Not
standsbehörden“, ein bloßes, 
willfähriges Werkzeug der

Bonner Kriegsmaschinerie. Bü
rokratisch exakt ist im einzel
nen aufgeführt, was er anzu
bauen, zu produzieren und ab
zuliefern hat. Die Ablieferung 
ist „Pflicht“. Die Betriebe dür
fen nur die Erzeugnisse ver
wenden, die ihnen von den 
„Notstandsbehörden“ belassen 
wurden oder zugewiesen wer
den. Allen Anordnungen „der 
Notstandsbehörden“ ist Folge 
zu leisten. Weiter ist festgelegt, 
daß der Bezug oder die Ab
gabe landwirtschaftlicher Er
zeugnisse nur gegen entspre-
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